
 29. Kreisrassekaninchenausstellung des Kreisverbandes 
Chemnitzer Land  

 
in Remse, August-Bebel-Straße 36a, ehemals Coloseum 

 

Ausstellungsordnung 
 

1.    Maßgebend für diese Ausstellung ist die jeweilige aktuelle Ausgabe der AAB, sowie diese     
    Ausstellungsordnung. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen erkennt der Aussteller die 
    Ausstellungsordnung an.                                                                                                                                           

    2.    Die Schau umfasst Kaninchen, die im Standard zugelassen sind. 
    Die gemeldeten Tiere müssen Eigentum des Ausstellers sein. 

    3.    Es können ausgestellt werden: 
    A:  ZG 1 (1 Alttier + 3 Tiere aus einen Wurf des Zuchtjahres 2025) 

   B:  ZG 2 ( 4 Tiere eines Wurfes oder 2x2 Tiere aus zwei Würfen des  
 Zuchtjahres 2025) 

   C:  ZG 3 ( 4 Tiere beiderlei Geschlechts aus verschiedenen Würfen des 
  Zuchtjahres 2025) 
   D:  Einzeltiere des Zuchtjahres 2025 

    4.    Mit der Einlieferung der Tiere unterstehen diese der Schauleitung 

    5.     Der durchführende Verein haftet nur für Schäden am Tier, welche durch die 
    Schauleitung verursacht wird. 

    6.     Stellt ein Züchter offensichtliche kranke und schnupfenverdächtigte Tiere aus, werden alle Tiere 
    des Züchters von der Preisverteilung ausgeschlossen und die kranken Tiere sofort ausgestallt. 

7.   Ausstellungsdaten: 
 
   Einlieferung                            Mittwoch, den     19.11.2025  von 15.00 bis 19.00 Uhr         

         Bewertung                              Donnerstag, den  20.11.2025 (nicht öffentlich) 
         Öffnungszeiten                       Samstag, den       22.11.2025 von 9.00 bis 17.00 Uhr 
                                                         Sonntag, den       23.11.2025 von 9.00 bis 13.00 Uhr 
         Auslieferung                           Sonntag, den       23.11.2025 ab 13.00 Uhr 

8.    Anmeldungen: 
         Die Anmeldungen erfolgt  an Zuchtfreund 

Jens – Uwe Winkler 
Am Berg 74 

08373 Remse 
Tel. : 03763/711589 oder 0172/9328386 

 

9.   Meldeschluss  ist der 01.10.2025 ( Poststempel ) 
 
10. Ummeldungen sind bis 10.11.2025 in schriftlicher Form beim AL möglich. Später eingehende           
         Ummeldungen sind kostenpflichtig. Die Gebühr hierfür beträgt 1,00 Euro. Ersatztiere sind nur   
         in  gleicher Rasse und Farbe zugelassen. Wird ein als verkäuflich gemeldetes Tier umgemeldet,  
         so bleibt  das Ersatztier ebenfalls zum gleichen Preis verkäuflich. Nicht schriftlich umgemeldete  
         Ersatztiere  werden von der Preisvergabe ausgeschlossen. 
 



11.  Unkostenbeitrag: 
                                       Standgeld pro Tier                            3,00 Euro            
                                       Zuschlag pro Zuchtgruppe                4,00 Euro 
                                       Unkosten                                           4,00 Euro 
                                       Futterkosten pro Tier                         0,50 Euro 
                                       Pflichtkatalog                                    4,00 Euro 
                                       Eintritt                                               2,00 Euro 
         
         Jugendliche Aussteller zahlen 50% des Standgeldes, sofern die Tiere mit SJ gekennzeichnet   
    sind. 

12. Standgeldzahlungen: 
         Das Standgeld wird am Tag der Einlieferung bezahlt  
13. Preisverteilung 
         Der Zuchtgruppenzuschlag wird zu 100% bei der Preisvergabe verwendet.     

14. Einlieferung: 
         Die Einlieferung der Tiere erfolgt am Mittwoch, den 19.11.2025 von 15.00 - 19.00 Uhr.   
    Futternäpfe und Tränken sind vom Aussteller mitzubringen. Gefüttert werden Pellet, Heu und 
    Wasser.  
         Der Herkunftsbestand darf keinen tierseuchenrechtlichen Beschränkungen unterliegen und in  
         diesem in den vergangenen 12 Wochen keine auf Kaninchen übertragbaren Tierkrankheiten 
         aufgetreten oder amtlich festgestellt worden sein.  

   15.  Die Bewertung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 20.11.2025 
               und wird in Wechselbewertung durchgeführt. Die AL behält sich das Recht  vor, bei     
    Überanmeldung zuerst Einzeltiere und dann doppelte ZG zu streichen.   

    16.   Tiervermittlung: 
               Verkäufe sind nur über die AL zu tätigen. 10% Verkaufsprovision gehen zu Lasten 
               des Käufers. Verkaufte Tiere, welche nicht bis zum Ausstellungsschluss abgeholt 
               wurden, gehen an den Verkäufer zurück. Die Auszahlung der   
               Verkaufsgelder erfolgt am Sonntag, den 23.11.2025  

    17.   Tierverluste: 
              Für Verluste welche durch schuldhaftes Verhalten der AL entstehen, werden für große Rassen 
   50,00 Euro, für mittlere 35,00 Euro und für kleine 20,00 Euro vergütet.   

   18.  Druckfehler:   
          Bei Druckfehlern im Katalog ist der Anmelde- bzw. der Preisrichterbogen maßgebend. 

   19.  Irrtümer, Fehler und Beschwerden: 
               Für Nichtbeachten dieser Ausstellungsordnung oder durch fehlerhaftes Ausfüllen der      
    Anmeldebogen eingetretene Irrtümer haftet die AL nicht. Es sind die Festlegungen der AAB    
    des ZDRK maßgebend. 

   20.  Reklamationen: 
               Reklamationen müssen bis spätestens zum 07.12.2025 beim Ausstellungsleitern erfolgen. In    
    allen Streitigkeiten, welche die Ausstellung betreffen, entscheidet die AL unter Ausschluss der 
    Öffentlichkeit und des Rechtsweges. 

 
 
Mit frdl. Züchtergruß                     
Kleintierzüchterverein Remse u. Umgebung                

  
Ausstellungsleiter          Jens-Uwe Winkler                     
                                                             


